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Anlage zur Bekanntmachung Auswahlverfahren  
Wackersberg vom 12.08.2015 
 
 
Übersicht und Detaildarstellungen der Erschließungsgebiete 
 
Karte 1 zeigt die Übersicht über das Erschließungsgebiet Wackersberg.  
 

 
Karte 1: Übersicht 

 

 Bandbreite Download Bandbreite Upload 

alle Ortsbereiche • Teilweise mindestens 
50 MBit/s 

• flächendeckend 
mindestens 30 MBit/s 

mindestens 2 MBit/s 
 
 
 

Tabelle 1: Übersicht über die zu erzielenden Bandbreiten  
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Bereich Zollhaus, Steinsäge: 
Nach dem Auf- bzw. Ausbau sollen in diesem Bereich Übertragungsraten in 
mindestens doppeltem Umfang1 der Übertragungsraten (Upload und 
Download) gemäß der Darstellung des Ergebnisses der Markterkundung für 
alle möglichen Endkunden, die noch nicht mit Bandbreiten nach Nr. 1.2 Satz 
3 BbR versorgt werden und Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im 
Download für einen Teil und nicht weniger als 30 Mbit/s im Download für alle 
möglichen Endkunden sowie Upload-Geschwindigkeiten, die viel höher sind 
als bei Netzen der Breitbandgrundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) zu 
Verfügung stehen.  
 

 
  
Karte 2: Bereich Zollhaus, Steinsäge    
 
 
 
 

                                                 
1 Wenn der geförderte Ausbau als Nebeneffekt die Breitbandversorgung von einzelnen Anschlüssen verbessert, ohne 
dass für diese Anschlüsse die Bandbreitenverdoppelung erreicht wird, ist dies unschädlich, sofern für diese Anschlüsse 
keine zusätzlichen, staatlich finanzierten Investitionen durchgeführt werden. 
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Bereich Nirwana, Stallau: 
Nach dem Auf- bzw. Ausbau sollen in diesem Bereich Übertragungsraten in 
mindestens doppeltem Umfang2 der Übertragungsraten (Upload und 
Download) gemäß der Darstellung des Ergebnisses der Markterkundung für 
alle möglichen Endkunden, die noch nicht mit Bandbreiten nach Nr. 1.2 Satz 
3 BbR versorgt werden und Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im 
Download für einen Teil und nicht weniger als 30 Mbit/s im Download für alle 
möglichen Endkunden sowie Upload-Geschwindigkeiten, die viel höher sind 
als bei Netzen der Breitbandgrundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) zu 
Verfügung stehen.  
 
 

 
Karte 3: Bereich Nirwana, Stallau 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Wenn der geförderte Ausbau als Nebeneffekt die Breitbandversorgung von einzelnen Anschlüssen verbessert, ohne 
dass für diese Anschlüsse die Bandbreitenverdoppelung erreicht wird, ist dies unschädlich, sofern für diese Anschlüsse 
keine zusätzlichen, staatlich finanzierten Investitionen durchgeführt werden. 



    

Anlage zur Bekanntmachung Auswahlverfahren Breitbandausbau Wackersberg Seite 4 
 

 

 

In diesem Bereich ist voraussichtlich ab Oktober 2015 entlang der B472 von 
Treibhaus zur Blombergbahn ein gemeindeeigenes Leerrohr vorhanden (s.h. 
Karte 3a). 
 

 
Karte 3a: gemeindeeigenes Leerrohr entlang der B472 von Treibhaus zur Blombergbahn 
 

Nähere Angaben zu diesem Leerrohr sind verfügbar bei 
Jan Göhzold; Tel.: 08041 / 799 28-14; E-mail: j.goehzold@wackersberg.de 
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Bereich Wackersberg, Burger 

Nach dem Auf- bzw. Ausbau sollen in diesem Bereich Übertragungsraten in 
mindestens doppeltem Umfang3 der Übertragungsraten (Upload und 
Download) gemäß der Darstellung des Ergebnisses der Markterkundung für 
alle möglichen Endkunden, die noch nicht mit Bandbreiten nach Nr. 1.2 Satz 
3 BbR versorgt werden und Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im 
Download für einen Teil und nicht weniger als 30 Mbit/s im Download für alle 
möglichen Endkunden sowie Upload-Geschwindigkeiten, die viel höher sind 
als bei Netzen der Breitbandgrundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) zu 
Verfügung stehen.  
 

 
Karte 4: Bereich Wackersberg, Burger 
 

                                                 
3 Wenn der geförderte Ausbau als Nebeneffekt die Breitbandversorgung von einzelnen Anschlüssen verbessert, ohne 
dass für diese Anschlüsse die Bandbreitenverdoppelung erreicht wird, ist dies unschädlich, sofern für diese Anschlüsse 
keine zusätzlichen, staatlich finanzierten Investitionen durchgeführt werden. 
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In diesem Bereich ist voraussichtlich ab Mai 2016 südlich des Ortsteils Höfen 
„Am Schachen“ ein gemeindeeigenes Leerrohr vorhanden (s.h. Karte 4a). 
 

 
Karte 4a: gemeindeeigenes Leerrohr südlich vom Ortsteil Höfen „Am Schachen“ 
 

Nähere Angaben zu diesem Leerrohr sind verfügbar bei 
Jan Göhzold; Tel.: 08041 / 799 28-14; E-mail: j.goehzold@wackersberg.de 
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Bereich Lehen, Berger, Schnait 
Nach dem Auf- bzw. Ausbau sollen in diesem Bereich Übertragungsraten in 
mindestens doppeltem Umfang4 der Übertragungsraten (Upload und 
Download) gemäß der Darstellung des Ergebnisses der Markterkundung für 
alle möglichen Endkunden, die noch nicht mit Bandbreiten nach Nr. 1.2 Satz 
3 BbR versorgt werden und Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im 
Download für einen Teil und nicht weniger als 30 Mbit/s im Download für alle 
möglichen Endkunden sowie Upload-Geschwindigkeiten, die viel höher sind 
als bei Netzen der Breitbandgrundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) zu 
Verfügung stehen. 
 

 
 
Karte 5: Bereich Lehen, Berger, Schnait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 Wenn der geförderte Ausbau als Nebeneffekt die Breitbandversorgung von einzelnen Anschlüssen verbessert, ohne 
dass für diese Anschlüsse die Bandbreitenverdoppelung erreicht wird, ist dies unschädlich, sofern für diese Anschlüsse 
keine zusätzlichen, staatlich finanzierten Investitionen durchgeführt werden. 
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Bereich Bibermühle, Biburg 
Nach dem Auf- bzw. Ausbau sollen in diesem Bereich Übertragungsraten in 
mindestens doppeltem Umfang5 der Übertragungsraten (Upload und 
Download) gemäß der Darstellung des Ergebnisses der Markterkundung für 
alle möglichen Endkunden, die noch nicht mit Bandbreiten nach Nr. 1.2 Satz 
3 BbR versorgt werden und Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im 
Download für einen Teil und nicht weniger als 30 Mbit/s im Download für alle 
möglichen Endkunden sowie Upload-Geschwindigkeiten, die viel höher sind 
als bei Netzen der Breitbandgrundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) zu 
Verfügung stehen. 
 

 
 
Karte 6: Bereich Bibermühle, Biburg       

                                                 
5 Wenn der geförderte Ausbau als Nebeneffekt die Breitbandversorgung von einzelnen Anschlüssen verbessert, ohne 
dass für diese Anschlüsse die Bandbreitenverdoppelung erreicht wird, ist dies unschädlich, sofern für diese Anschlüsse 
keine zusätzlichen, staatlich finanzierten Investitionen durchgeführt werden. 



    

Anlage zur Bekanntmachung Auswahlverfahren Breitbandausbau Wackersberg Seite 9 
 

 

 
 

Bereich Arzbach 
Nach dem Auf- bzw. Ausbau sollen in diesem Bereich Übertragungsraten in 
mindestens doppeltem Umfang6 der Übertragungsraten (Upload und 
Download) gemäß der Darstellung des Ergebnisses der Markterkundung für 
alle möglichen Endkunden, die noch nicht mit Bandbreiten nach Nr. 1.2 Satz 
3 BbR versorgt werden und Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im 
Download für einen Teil und nicht weniger als 30 Mbit/s im Download für alle 
möglichen Endkunden sowie Upload-Geschwindigkeiten, die viel höher sind 
als bei Netzen der Breitbandgrundversorgung (mindestens 2 Mbit/s) zu 
Verfügung stehen.  
 
 

  
Karte 8: Bereich Arzbach 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Wenn der geförderte Ausbau als Nebeneffekt die Breitbandversorgung von einzelnen Anschlüssen verbessert, ohne 
dass für diese Anschlüsse die Bandbreitenverdoppelung erreicht wird, ist dies unschädlich, sofern für diese Anschlüsse 
keine zusätzlichen, staatlich finanzierten Investitionen durchgeführt werden. 




